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Sechste Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 
zur Ausführung des Alten- und 

Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen 
und nach § 8a SGB XI

 

Vom 23. November 2018

 

Auf Grund des § 12 Absatz 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 2 des Alten- und Pflegegesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 625), der durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales nach Anhörung des fachlich zuständigen Ausschusses:

 

Artikel 1
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Die Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen und nach § 
8a SGB XI vom 21. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 656), die zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 

1. Die §§ 24 und 25 werden wie folgt gefasst:

„§ 24

Berechnung der Förderung

(1) Die Förderung nach § 12 Absatz 1 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen wird 
als pauschale Förderung gewährt. Sie beträgt 2,15 Euro pro volle Pflegestunde für Leistungen 
nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch. Die Pflegestunden werden auf der Basis der für den 
Bemessungszeitraum mit den Pflegekassen vereinbarten Leistungskomplexe ermittelt. Die den 
einzelnen Leistungskomplexen zugeordneten Punktwerte werden dabei in durchschnittliche 
Zeiteinheiten umgerechnet, wobei 10 Punkte einer Minute entsprechen. Auf Verlangen des örtli-
chen Trägers der Sozialhilfe haben die Einrichtungsträger die Richtigkeit ihrer Angaben nachzu-
weisen.

 

(2) Der Bemessungszeitraum umfasst das Kalenderjahr.

 

(3) Stellt eine ambulante Pflegeeinrichtung ihren Betrieb ein, so wird die Förderung nur für die 
Monate der Betriebsführung gezahlt.

 

§ 25

Verfahren

(1) Die Förderung ist jährlich vom Träger der ambulanten Pflegeeinrichtung schriftlich zum 1. 
März beim örtlichen Träger der Sozialhilfe zu beantragen, in dessen Gebiet sich die Einrichtung 
befindet. Der Antrag muss folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

1. Name und Sitz der Einrichtung unter Angabe der Trägerin oder des Trägers,

2. den Versorgungsvertrag nach § 72 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch,

3. eine Bestätigung, dass den pflegebedürftigen Menschen für den Förderzeitraum keine nach 
diesem Kapitel förderfähigen Investitionsaufwendungen berechnet werden und

4. die Angaben über die im Jahr vor der Antragstellung nach § 24 Absatz 1 geleisteten Pflege-
stunden.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 2 / 3

https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2014-s656
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2018-s172


(2) Die Investitionskostenpauschale wird für das gesamte Jahr jeweils zum 1. Juli an den Einrich-
tungsträger ausgezahlt.

(3) Ambulante Pflegeeinrichtungen, die im Bewilligungsjahr erstmalig ihren Dienst aufnehmen, 
erhalten auf der Basis der im Bewilligungsjahr gültigen Leistungskomplexe eine Abschlagszah-
lung auf die zu erwartende jährliche Förderung. Eine endgültige Abrechnung erfolgt über die bis 
zum 1. März des folgenden Jahres gemäß Absatz 1 Nummer 4 vorzulegenden Angaben. Festge-
stellte Überzahlungen sind, soweit sie nicht mit der nächsten Jahrespauschale verrechnet wer-
den können, unverzüglich zurückzuzahlen. Nachzahlungen sind mit der nächstfälligen Jahres-
pauschale vorzunehmen.

(4) Hat die Trägerin oder der Träger eine Förderung nach § 24 erhalten, stellt aber keinen erneu-
ten Antrag oder stellt den Betrieb ein, so hat sie beziehungsweise er die Angaben nach Absatz 1 
Nummer 4 zur Durchführung der Endabrechnung der zuständigen Behörde gesondert bis zum 1. 
Juni des auf den Förderzeitraum folgenden Jahres mitzuteilen. Unterbleibt die Mitteilung trotz 
Fristsetzung der zuständigen Behörde, kann diese die Förderung bis zum Nachholen der Mittei-
lung vollständig zurückfordern.“

 

2. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird aufgehoben.

b) Die Absätze 4 bis 6 werden die Absätze 3 bis 5.

 

Artikel 2

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

 

Düsseldorf, den 23. November 2018

 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

 

Karl-Josef  L a u m a n n

GV. NRW. 2018 S. 593
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